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VEREINSANGELEGENHEITEN - AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ

.Sfeiiungzia/tme des Sc/tzoeizerisc/ten
Forstuereins zur Sc/iuZzrea/drociMng

öei Thyon im Aümfon Waiiis

In einem an Herrn Bundespräsident
H. P. Tschudi gerichteten Schreiben be-
zieht der Schweizerische Forstverein scharf
Stellung zu der aufsehenerregenden Wald-
l'odung bei Thyon im Kanton Wallis. Der
Schweizerische Forstverein lehnt nicht nur
diese ausgedehnte Rodung im Schutzwald-
gebiet ab; er beanstandet insbesondere die
ungewöhnliche Art und Weise des über-
stürzten Vorgehens. Es wird darauf hinge-
wiesen, daß die Interessenabwägung nach
Ansicht des SFV einseitig, unter weitgehen-
der Ausschaltung des Forstdienstes und zum
Teil auf Grund nicht stichhaltiger sport-
licher Argumente vorgenommen wurde. Als
besonders schwerwiegend wird die Tatsache

gewertet, daß der Holzschlag vorzeitig, ohne
das Vorliegen der schriftlichen bundesrät-
liehen Rodungsbewilligung sowie ohne die
gesetzlich vorgeschriebene forstamtliche
Holzanzeichnung kurzfristig durchgeführt
und damit ein gravierendes «fait accompli»

geschäflen wurde. Der brutale Eingriff, bei
dem die gefällten Stämme mittels Trax auf
die Seite geschoben und zum Teil einfach
mit Erdmaterial überdeckt worden sind,
wird in dem Schreiben als forstlich verant-
wortungslos bezeichnet. In Zeiten eines aus-
gesprochenen Holzbedarfes erscheint ein
solches Vorgehen auch volkswirtschaftlich
unverständlich.

Der Schweizerische Forstverein verlangt
vom Bundesrat, daß diese unter teilweise
falschen Voraussetzungen erteilte Rodungs-
bewilligung vorurteilslos neu überprüft
wird. Mit Nachdruck wird gefordert, daß
anstelle einer beliebigen Ersatzaufforstung
die 8,2 ha große Rodungsfläche so rasch als

möglich wieder angepflanzt wird.
Im Interesse einer sinnvollen Erhaltung

unserer Wälder, die alle in irgendeiner
Form unersetzliche Schutz- und Wohl-
fahrtswirkungen ausüben, ist alles vorzu-
kehren, daß sich künftig keine solch um-
strittetie, vorwiegend auf politischem Wege
erzwängte Rodung wie diejenige im «Bä-
rcnwald» bei Thyon wiederholen kann.
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